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Regeste

Regeste Art. 1 Abs. 1 UVG, Art. 3 Abs. 3 UVG, Art. 72 UVV. Zur Tragweite der
Informationspflichten von Versicherer und Arbeitgeber, insbesondere hinsichtlich der
Abredeversicherung; Beweislast und Folgen der Verletzung der Informationspflicht.

Erwägungen

E. 1
Streitig ist im vorliegenden Fall, ob der Beschwerdeführer für den erlittenen Unfall
Anspruch auf Leistungen kraft Abredeversicherung ( Art. 3 Abs. 3 UVG ) hat. a) Nach
dieser Bestimmung hat der Versicherer dem Versicherten die Möglichkeit zu bieten, die
Versicherung durch besondere Abrede um bis zu 180 Tage zu verlängern. Abreden mit dem
Versicherer über die Verlängerung der Nichtberufsunfallversicherung müssen einzeln oder
kollektiv vor dem Ende dieser Versicherung getroffen werden ( Art. 8 UVV ). Nach Art. 3
Abs. 2 UVG endet die Versicherung mit dem 30. Tag nach dem Tage, an dem der Anspruch
auf mindestens den halben Lohn (aus dem die Versicherung begründenden
Arbeitsverhältnis [vgl. Art. 3 Abs. 1 UVG ]) aufhört. Der Beschwerdeführer hat
unbestrittenermassen keine Abredeversicherung im Sinne vorgenannter Bestimmungen
abgeschlossen, als er im Spätherbst 1991 seine Saisontätigkeit bei der Firma X beendigte
und zu seiner Familie nach Portugal zurückkehrte. Materiellrechtlich kann er sich daher mit
Blick auf den Unfall vom 1. März 1992 nicht über die für eine Leistungspflicht
erforderliche Versicherteneigenschaft ausweisen (Art. 6 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 3
Abs. 3 UVG ). b) Der Beschwerdeführer macht indessen - sinngemäss - geltend, er hätte,
sofern er über die Möglichkeit dieses Versicherungsabschlusses orientiert worden wäre, für
die Weitergeltung des Versicherungsschutzes bis zum Antritt der neuen
Saisonbeschäftigung im März 1992 durch Abschluss einer Abredeversicherung gesorgt.
Dass er hierüber nicht aufgeklärt worden sei, bedeute eine Pflichtwidrigkeit des
Unfallversicherers, für welche dieser nun im Versicherungsfall einzustehen habe. Es sei
stossend, ihn die Folgen dieser Verletzung der Aufklärungspflicht tragen zu lassen, weshalb
er so zu stellen sei, wie wenn er die Abredeversicherung abgeschlossen hätte. Der
Beschwerdeführer ruft demnach, wie die Vorinstanz richtig erkannt hat, für die
Leistungspflicht des Unfallversicherers den Grundsatz von Treu und Glauben im
Zusammenhang mit behördlichen Aufklärungspflichten an (vgl. dazu insbesondere BGE
112 V 119 ff. Erw. 3 und 4; vgl. auch BGE 116 V 298 ff. Erw. 3 und 4). Zu prüfen ist
damit, ob und welche Informationspflichten BGE 121 V 28 S. 31 Versicherer und
Arbeitgeber wahrzunehmen haben und welche Folgen sich aus deren Verletzung ergeben.
c) aa) Zunächst stellt sich die Frage, ob ein Versicherter bei Aufgabe seiner Arbeitsstelle
über die Möglichkeit, den Versicherungsschutz durch Abrede bis maximal 180 Tage zu
verlängern, unmittelbar gestützt auf Art. 3 UVG und Art. 8 UVV zu orientieren ist. Das



kantonale Gericht hat Art. 3 Abs. 3 UVG nach den hiefür gemäss Rechtsprechung und
Lehre massgebenden Regeln ausgelegt (vgl. nebst den im angefochtenen Entscheid zitierten
BGE 117 Ia 331 Erw. 3a, 117 III 45 Erw. 1, BGE 117 V 5 Erw. 5a und 109 Erw. 5b, je mit
Hinweisen, auch BGE 119 Ia 248 Erw. 7a, BGE 119 II 151 Erw. 3b, 355 Erw. 5, BGE 119
V 126 Erw. 4, 204 Erw. 5c, 274 Erw. 3a, 429 Erw. 5a, BGE 118 Ib 191 Erw. 5a, 452 Erw.
3c, 555 Erw. 4d, BGE 118 II 342 Erw. 3e, je mit Hinweisen). Dabei kam es zum Schluss,
dass die vom Beschwerdeführer im Ergebnis vertretene Auffassung, wonach die gesetzlich
eingeräumte Befugnis zum Abschluss von Abredeversicherungen als solche gleichzeitig
auch eine besondere diesbezügliche Informationspflicht bedeute, weder gestützt auf
grammatikalische Überlegungen noch auf solche entstehungsgeschichtlicher,
systematischer oder teleologischer Art zutreffend sei. Art. 3 Abs. 3 UVG umschliesse
lediglich die Obliegenheit des Versicherers, die Abredeversicherung zu führen und
anzubieten, nicht jedoch die Verpflichtung, jeden einzelnen Versicherten im Rahmen der
Beendigung seines Arbeitsverhältnisses rechtzeitig über die Möglichkeit der Verlängerung
des Versicherungsschutzes durch Abschluss einer Abredeversicherung zu informieren. bb)
Den Erwägungen der Vorinstanz ist beizupflichten. Was der Beschwerdeführer vorträgt,
vermag deren überzeugende Auslegung von Art. 3 Abs. 3 UVG , für welche im einzelnen
auf den angefochtenen Entscheid verwiesen wird, nicht zu widerlegen. Die geltende
Formulierung dieser Bestimmung geht auf einen Antrag von Nationalrat Wagner im
Gesetzgebungsverfahren zurück. Der Gesetzesentwurf wollte den Versicherern lediglich die
Befugnis einräumen, Abreden über das (zeitlich unbestimmte) Weiterbestehen der
Versicherung zu treffen (vgl. Botschaft zum Bundesgesetz über die Unfallversicherung vom
18. August 1976, BBl 1976 III 241). Die Intervention Wagner zielte indessen darauf ab, die
verschiedenen Versicherungsträger gleichermassen zu verpflichten, die Abrede über eine
maximal 180 Tage dauernde Weiterversicherung anzubieten. Aus der in diesem
Zusammenhang geführten Diskussion ergibt sich eindeutig, dass der Gesetzgeber in Art. 3
Abs. 3 UVG nichts zur Frage, wie der Versicherte über BGE 121 V 28 S. 32 die
Abredeversicherung aufgeklärt werden soll, anordnen wollte (vgl. insbesondere die Voten
von Bundesrat Hürlimann und Nationalrätin Meier anlässlich der Beratung des
Gesetzesentwurfs in der Kommission des Nationalrates [Protokoll der Sitzung vom 25./26.
August 1977, S. 40]). cc) Nichts anderes ergibt sich aus dem Verordnungsrecht zur
Abredeversicherung. Zwar haben das Bundesamt für Sozialversicherung und die Winterthur
darauf hingewiesen, dass die Kantone Basel-Stadt und Waadt im
Vernehmlassungsverfahren zum Verordnungsentwurf die Statuierung einer speziellen
Informationspflicht - analog derjenigen in der Krankenversicherung beim Ausscheiden aus
der Kollektivversicherung oder bei Vorhandensein des Zügerrechtes (vgl. Art. 5bis Abs. 4
KUVG ; Art. 12 Vo II KUVG) - vorgeschlagen haben. Im heutigen Verordnungstext findet
sich jedoch keine solche Norm. Im Hinblick auf den dargelegten (Erw. 1c/aa und bb)
Bedeutungsgehalt von Art. 3 Abs. 3 UVG war der Verordnungsgeber gesetzlich auch nicht
gehalten, eine den kantonalen Anregungen entsprechende Vorschrift in die Verordnung
aufzunehmen.

E. 2
Zu prüfen ist im weitern, ob der Beschwerdeführer etwas zu seinen Gunsten ableiten kann
aus der allgemeinen Informationspflicht des Versicherers, wie sie im fünften
Verordnungstitel über die Organisation der Unfallversicherung ( Art. 72 UVV ) geregelt ist:
"Die Versicherer sorgen dafür, dass die Arbeitgeber über die Durchführung der
Unfallversicherung ausreichend informiert werden. Die Arbeitgeber sind verpflichtet, die



Information an die Arbeitnehmer weiterzugeben." a) Art. 72 UVV stipuliert somit zwei
Informationspflichten, wobei der angestrebte Informationsfluss kaskadenartig verläuft: In
einem ersten Schritt wird der Versicherer verpflichtet, den Arbeitgeber zu informieren (Satz
1), in einem zweiten Schritt dem Arbeitgeber die Verpflichtung auferlegt, die Information
an seine Arbeitnehmer weiterzuleiten (Satz 2). Verlangt wird eine "ausreichende"
Aufklärung über die "Durchführung der Unfallversicherung". Die Verordnung verpflichtet
daher die Versicherer zu einer substantiellen Information ihrer angeschlossenen Arbeitgeber
von Amtes wegen. Diese Verfahrenspflicht geht über die aus dem Grundsatz von Treu und
Glauben hergeleitete allgemeine Pflicht der Sozialversicherungsträger, die an der
Versicherung Beteiligten auf Verlangen in Einzelfragen zu beraten oder ihnen Auskunft zu
erteilen (MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2. Aufl. Bern 1989, S. 75,
insbesondere Fn. 95 mit Hinweisen), erheblich hinaus. Zwar verzichtet BGE 121 V 28 S. 33
die Verordnung darauf, die Themen zu bezeichnen, welche der Informationspflicht nach
Art. 72 UVV unterliegen. Die Materialien (Kommission zur Vorbereitung der Verordnung
über die obligatorische Unfallversicherung, Beilage der Arbeitsgruppe "Information der
Versicherten" zum Protokoll der Sitzung vom 29./30. April und 5. Mai 1981, S. 79) belegen
indessen einwandfrei, dass der zentrale, weil für die Erhaltung des Versicherungsschutzes
bedeutsame Themenbereich "Ende der Versicherung/Möglichkeit der Abrede" dazugehört.
Mit dem Erlass des Art. 72 UVV , womit eine wirksame, Versicherer und Arbeitgeber
treffende Informationspflicht sichergestellt werden soll, hat der Bundesrat zweifellos im
Rahmen des Gesetzes gehandelt. Dass es einer gesetzlichen Grundlage für die
Verpflichtung, nebst anderm über die Möglichkeit des Abschlusses einer
Abredeversicherung zu informieren, ermangele, kann daher nicht gesagt werden. b) Die
Rechtsnatur der Informationsobliegenheiten nach Art. 72 UVV als Amtspflichten ergibt
sich daraus, dass der Versicherer und auch der Arbeitgeber in diesem
Regelungszusammenhang Organe der Versicherungsdurchführung sind. Daraus wiederum
folgt, dass die Wahrnehmung dieser Informationspflichten institutionalisiert werden muss.
Wie dies zu geschehen hat, schreibt die Verordnung nicht vor. Das liegt vielmehr in der
Gestaltungsfreiheit der beteiligten Versicherer und Arbeitgeber. Allerdings muss die
Erfüllung der Informationspflicht manifestiert werden und insbesondere im Hinblick auf die
Weiterleitungspflicht des Arbeitgebers ( Art. 72 Satz 2 UVV ) vom Versicherten erkennbar
sein. Damit wird von den Durchführungsorganen organisatorisch nicht mehr verlangt, als
nach jahrzehntelanger Verwaltungspraxis in der von der SUVA betriebenen obligatorischen
Unfallversicherung schon unter der Geltung des KUVG (bis 31. Dezember 1983 [vgl.
Verfügung des Eidg. Volkswirtschaftsdepartements vom 19. November 1917]) beachtet
wurde, nämlich beispielsweise ein Aushang am ständigen Anschlag im unterstellten
Betrieb, Informationen an Betriebsversammlungen usw. (MAURER, a.a.O., S. 75 f.).
Ungenügend sind dagegen blosse Korrespondenzen zwischen Versicherer und Arbeitgeber,
weil diese (wenn erstellt) nur den Informationsfluss in der ersten Stufe belegen, für sich
allein aber nichts darüber aussagen, ob der Arbeitgeber in der zweiten Stufe seinen
Pflichten genügt hat. Können sich somit Versicherer und Arbeitgeber den Beweis der ihnen
obliegenden Information mit dem erforderlichen Beweisgrad der überwiegenden
Wahrscheinlichkeit BGE 121 V 28 S. 34 (vgl. dazu BGE 121 V 5 , Erw. 3 sowie BGE 120
V 35 Erw. 3, BGE 119 V 9 Erw. 3c/aa, BGE 118 II 238 Erw. 3c, BGE 117 V 265 f.) durch
zumutbare Vorkehren ohne weiteres sichern, rechtfertigt es sich, dem Versicherer die
Beweislast hiefür auch insoweit aufzuerlegen, als die Erfüllung der Informationspflichten
des Arbeitgebers in Frage steht. Alles andere beraubte die Vorschrift des Art. 72 UVV ihrer



Wirksamkeit und machte sie zur lex imperfecta, was in diesem heiklen Bereich der
Informations- und damit der Rechtssicherheit abträglich wäre. Umgekehrt verhindert die
Erfüllung der Informationspflichten gemäss diesen Grundsätzen, dass der Arbeitnehmer
nach Eintritt eines Unfalles eine Verletzung der Aufklärungspflicht rügen und daraus die
Versicherteneigenschaft ableiten kann, die ihm materiellrechtlich nicht zusteht. c) Was die
Rechtsfolge bei Verletzung der Informationspflichten anbelangt, so kann nach der
bisherigen Rechtsprechung zum öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz (vgl. oben Erw.
1b) nicht zweifelhaft sein, dass der Versicherer für seine Unterlassungen ( Art. 72 Satz 1
UVV ) einzustehen hat. Dies steht unter dem Vorbehalt, dass die weiteren Voraussetzungen
für eine erfolgreiche Berufung auf den Vertrauensschutz, insbesondere die kausal
verursachte Disposition seitens des Arbeitnehmers aus unterbliebener Information, die
allerdings beweismässig keinen hohen Anforderungen unterliegt (ARV 1990 Nr. 18 S. 110
Erw. 3c; nicht publiziertes Urteil R. vom 25. November 1992, Erw. 4d; vgl. auch LGVE
1981 II Nr. 26 S. 181 Erw. 5a/ee), erfüllt sind. Weist sich hingegen der Versicherer über die
Erfüllung seiner Informationspflichten aus ( Art. 72 Satz 1 UVV ), vermag aber der
Arbeitgeber die Erfüllung seiner Weiterleitungspflicht ( Art. 72 Satz 2 UVV ) - unter
Berücksichtigung aller Umstände, insbesondere auch früherer getätigter Abschlüsse von
Abredeversicherungen durch Angehörige seiner Belegschaft - nicht zu beweisen, dann hat
der Versicherer sich dennoch die Unterlassung oder die nicht bewiesene Weiterleitung der
Information durch den Arbeitgeber als Organ der Versicherungsdurchführung
leistungsmässig anrechnen zu lassen, freilich mit dem gleichen Vorbehalt, wie bei eigenem
Fehlverhalten. Ob sich aus einem solchen Tatbestand ein Regressrecht des Versicherers
gegen den Arbeitgeber ergäbe und auf welchem Verfahrensweg es geltend zu machen wäre
(vgl. IV-Praxis betreffend Streitigkeiten zwischen der Invalidenversicherung und dem
Leistungserbringer [keine Verfügungsbefugnis; erwogen wurde dort die
verwaltungsrechtliche Klage], vgl. auch BGE 119 V 309 ff. zu den BGE 121 V 28 S. 35
Schiedsgerichtszuständigkeiten), braucht hier nicht entschieden zu werden.

E. 3
Die Frage, ob im vorliegenden Fall eine genügende Information, sowohl auf der ersten
Stufe (vom Versicherer an den Arbeitgeber) als auch und insbesondere auf der zweiten
Stufe (Weiterleitungspflicht des Arbeitgebers) stattgefunden hat, lässt sich aufgrund der
Akten nicht beantworten; denn über die weitgehend konträren Aussagen des Versicherers
und des Arbeitgebers wurden keine Beweismassnahmen durchgeführt. Die Vorinstanz, an
welche die Sache hiefür zurückzuweisen ist, wird unter Berücksichtigung der dargelegten
Beweis- und Beweislastgrundsätze beim Versicherer und dem angeschlossenen Arbeitgeber
sachdienliche Abklärungen vorzunehmen haben. Alsdann wird sie neu darüber befinden, ob
dem Beschwerdeführer gestützt auf den Vertrauensschutz Leistungen aus der
Abredeversicherung zustehen oder nicht. Bei der Beurteilung der Wahrscheinlichkeit des
Versicherungsabschlusses im Informationsfall (Kausalität der Nichtdisposition [vgl. Erw.
2c]) wird sie allenfalls Branchengebräuche sowie die Erfahrungen anderer
Unfallversicherer, wie etwa der SUVA, welche gemäss Jahresbericht 1992 ein
Prämienaufkommen aus Abredeversicherung von über Fr. 900'000.-- ausweist, einbeziehen.

E. 4
(Kostenpunkt)
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